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»FLICKENTEPPICH« 
GESETZLICHER 
REGELUNGEN
Rechtliche Grundlagen von Gendergerechtigkeit,  
Diversität und Inklusion

Von Lea Schmitt und 
Dr. Joachim Wrase 

Gendergerechtigkeit, Diversität und  
Inklusion sind nicht nur Schlagworte,  
sondern zentrale Themen, die in der  

heutigen Arbeitswelt zunehmend an Bedeutung 
gewinnen – auch für Landschaftsarchitektinnen 
und Landschaftsarchitekten. Es gibt einen  
»Flickenteppich« gesetzlicher Regelungen in der 
Bundesrepublik Deutschland, die häufig ihren 
Ursprung im Gemeinschaftsrecht der Europäi-
schen Union und/oder im Völkerrecht haben. 
Auffällig ist, dass der Schwerpunkt der gesetz-
lichen Regelungen zu Gendergerechtigkeit, Di-
versität und Inklusion insbesondere das 
Arbeitsleben im Öffentlichen Dienst betrifft, 
nicht aber die Privatwirtschaft. Insofern lautet 
der einleitende Appell an die Privatwirtschaft 
und die Landschaftsarchitekturbüros, diese 
wichtigen Themen freiwillig – ohne gesetzlichen 
Zwang – voranzutreiben. Inklusion, Genderge-
rechtigkeit und Diversität führen zu einer Win-
win-Situation für Büros und Mitarbeitende. 
 
Rechtliche Vorgaben und  
Verhältnis zueinander 
Inklusion, Gendergerechtigkeit und Diversität 
sind auf mehreren rechtlichen Ebenen geregelt, 
nämlich im Völkerrecht (z. B. in Art. 27 der UN-
Behindertenrechtskonvention, in der Frauen-
rechtskonvention, in der Charta der Vielfalt und 
in Art. 23 der Grundrechte-Charta), im Europäi-
schen Gemeinschaftsrecht (Richtlinie 
2006/54/EG – Gleichstellung von Frauen und 
Männer im Bereich Beschäftigung und Beruf, 
Richtlinie 2000/43/EG – Antirassismus-Richt-
linie) und im nationalen Verfassungsrecht (Art. 
3 Grundgesetz – Allgemeiner Gleichheitssatz). 
Völkerrecht, Europarecht und Verfassungsrecht 
genießen juristisch »Geltungs- und Anwen-
dungsvorrang« vor einfachgesetzlichen Nor-
men. Aber: Europarecht (mit Ausnahme von 

direkt geltenden EU-Verordnungen), Verfas-
sungsrecht und Völkerrecht gelten nicht unmit-
telbar, sondern müssen durch den nationalen 
Gesetzgeber in einfachgesetzliche Normen um-
gesetzt und damit konkretisiert bzw. ausgestal-
tet werden. Diese einfachgesetzlichen Normen 
müssen sich dann wieder an dem höherrangi-
gen Recht messen lassen, was bei konkreten 
Einzelfallklagen und auch von den Gerichten – 
bis hin zum Bundesverfassungsgericht, dem 
Europäischen Gerichtshof und dem Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte über-
prüft werden kann. Diese rechtlichen Vorgaben 
aus dem höherrangigen Recht sind eine der Ur-
sachen für den eingangs erwähnten »Flicken-
teppich« einfachgesetzlicher Normen zu 
Gendergerechtigkeit, Diversität und Inklusion. 
 
Einfachgesetzliche Regelungen 
Im Bereich der Inklusion verbietet bereits § 1 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
die Benachteiligung wegen Behinderung am 
Arbeitsplatz. Gemäß § 154 Sozialgesetzbuch IX 
(SGB IX) sind Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen ver-
pflichtet, mind. 5 Prozent dieser Stellen mit 
schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Dar- 
über hinaus enthält das Sozialgesetzbuch IX in 
den §§ 176, 177 detaillierte Regelungen zur 
Förderung der Eingliederung und Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung durch den Be-
triebsrat. Auch in den §§ 75 und 80 Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) ist vorgesehen, 
dass der Betriebsrat die Aufgabe hat, die 
Gleichstellung und Integration benachteiligter 
Gruppen zu fördern. Das Behindertengleichstel-
lungsgesetz (BGG) verpflichtet öffentliche Stel-
len zur Barrierefreiheit und auch § 1 Abs. 6 Nr. 
1 Baugesetzbuch (BauGB) fordert bei der Auf-
stellung von Bauleitplänen, dass »insbesondere 
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die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Be-
völkerung, insbesondere die Bedürfnisse der 
Familien, der jungen, alten und behinderten 
Menschen, unterschiedliche Auswirkungen auf 
Frauen und Männer sowie die Belange des Bil-
dungswesens und von Sport, Freizeit und Erho-
lung« zu berücksichtigen sind – also durchaus 
eine Aufgabe, die auch Landschaftsarchitektin-
nen und Landschaftsarchitekten zukommt. Ver-
stöße gegen das AGG können zu Ent- 
schädigungs- und Schadensersatzansprüchen 
führen. 

Bei Verstößen gegen § 154 SGB IX droht 
eine sogenannte Ausgleichsabgabe. Verstöße 
gegen das BGG können durch Verbände ange-
griffen werden, da § 15 BGG ein sog. Verbands-
klagerecht regelt. Ein anerkannter Verband kann 
auf dieser Grundlage Klage auf Feststellung 
eines Verstoßes erheben, ohne selbst in eigenen 
Rechten verletzt zu sein. Die Anerkennung der 
Verbände erfolgt durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales. Anerkannt sind aktuell 
etwa 30 Verbände, z. B. der Allgemeine Behin-
dertenverband in Deutschland e. V., die Dia-
konie Deutschland, die IG Metall und der 
Sozialverband Deutschland e. V. Tatsächlich ist 
seit 2016 aber erst eine einzige Klage nach dem 
BGG anhängig gewesen. Deshalb wird vielfach 
gefordert, dass das Verbandsklagerecht deut-
lich erweitert wird und nicht lediglich Klage auf 
eine Feststellung eines Verstoßes erhoben wer-
den kann, sondern auf eine ganz konkrete Leis-
tung und/oder Unterlassung. Bei Verstößen im 
Betrieb ist kennzeichnend, dass Beschwerden 
und Sanktionen durch den Betriebsrat behan-
delt werden sollen.  › 

Gemäß § 154 Sozialge-
setzbuch IX (SGB IX) 
sind Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber mit 
mindestens 20 Arbeits-
plätzen verpflichtet, 
mind. 5 Prozent dieser 
Stellen mit schwerbehin-
derten Menschen zu  
besetzen.
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Männern. Dazu zählt etwa die Verpflichtung zur 
bevorzugten Einstellung von Frauen im Falle 
ihrer Unterrepräsentanz sowie die Schaffung 
einer Gleichstellungsbeauftragten in Institutio-
nen ab 100 Beschäftigten. Bedauerlich ist, dass 
weder das TzBfG noch das FüPoG Regelungen 
zu Sanktionen bei Verstößen vorsehen. 

Was Diversität anbelangt, regelt wiederum  
§ 1 AGG das Verbot der Benachteiligung wegen 
der Herkunft am Arbeitsplatz. An dieser Stelle 
ist zu betonen, dass teilweise auch in Landes-
vergabegesetzen verpflichtende Gleichstel-
lungsmaßnahmen vorgesehen sind, die bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge berücksichtigt 
werden müssen. So sieht etwa das Berliner 
Ausschreibungs- und Vergabegesetz verpflich-
tende Gleichstellungsmaßnahmen vor, die von 
den Unternehmen auch so umgesetzt werden 
müssen. Bei Verstößen drohen die Kündigung 
bestehender Verträge und der Ausschluss von 
künftigen Auftragsvergaben. 

 
Fazit und Ausblick 
Es finden sich insgesamt recht klare und deutli-
che Vorgaben zu Inklusion, Gendergerechtigkeit 
und Diversität im Europa- und Verfassungs-
recht. Die Umsetzung dieser Vorgaben erfolgte 
in vielen einzelgesetzlichen Regelungen. Hin-
sichtlich der Inklusion sieht der Gesetzgeber 
häufig eine Aufgabenübertragung an den Be-
triebsrat sowie die Möglichkeit von Verbands-
klagen vor. Dahinter steckt die Idee, dass sich 
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Das Thema Gendergerechtigkeit wird eben-
falls durch § 1 AGG abgedeckt. Sicherlich stellen 
auch das Mutterschutzgesetz und das Gesetz 
zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) wich-
tige Regelungen dar, die die Gendergerechtig-
keit fördern. Zudem ist in § 4 des Gesetzes über 
Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge 
(TzBfG) die Gleichbehandlung von Teilzeit- und 
Vollzeitbeschäftigten geregelt und Art. 7 des 
Führungspositionsgesetzes (FüPoG) sieht die 
Verpflichtung von börsennotierten/mitbestim-
mungspflichtigen Unternehmen vor, mind. 30 
Prozent der Aufsichtsratsposten mit Frauen zu 
besetzen. Darüber hinaus ist es wiederum Auf-
gabe des Betriebsrats, die Gleichstellung von 
Mann und Frau zu fördern, §§ 75, 80, 87 
BetrVG. Außerdem sei ebenfalls auf § 1 BauGB 
und die Berücksichtigung von Gendergerechtig-
keit bei der Aufstellung von Bauleitplänen hin-
gewiesen. 

Für den Bereich der Bundesverwaltung und 
der Bundesgerichte enthält das Bundesgleich-
behandlungsgesetz (BGleiG) umfangreiche Re-
gelungen zur Gleichstellung von Frauen und 
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Das Mutterschutz-
gesetz und das Gesetz 
zum Elterngeld und zur 
Elternzeit (BEEG) stellen 
wichtige Regelungen 
dar, die die Genderge-
rechtigkeit fördern. 
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Wird die neue  
Bundesregierung einen 
Schwerpunkt ihrer Arbeit 
auf Gendergerechtigkeit, 
Diversität und Inklusion 
legen? 

Betroffene an »stärkere« Organisationen wen-
den können, die ihre Rechte für sie durchsetzen 
können. 

Was Gendergerechtigkeit im Arbeitsleben 
anbelangt, so liegt bisher leider der deutliche, 
gesetzliche Schwerpunkt auf Regelungen für 
den öffentlichen Dienst, nicht aber für die Pri-
vatwirtschaft. So ist beispielsweise das FüPoG 
völlig sanktionslos und auch Gleichstellungs-
beauftragte sind in der Privatwirtschaft nicht 
vorgesehen. 

Auch wenn es keine gesetzlichen Verpflich-
tungen gibt, sollten in der Privatwirtschaft je-
denfalls die Vorgaben umgesetzt werden, die 
bereits im öffentlichen Dienst gelten und zwar 
freiwillig. Sicherlich werden auch die fortschrei-
tende Digitalisierung der Arbeitswelt, flexible 
Arbeitsmodelle und der Wandel der Arbeitskul-
tur insgesamt dazu beitragen, Diversität, Inklu-
sion und Gendergerechtigkeit zu stärken. Klar 
ist jedenfalls, dass Unternehmen von einer ge-
lebten Gendergerechtigkeits-, Diversitäts- und 
Inklusionspolitik profitieren können. Ob die 
neue Bundesregierung einen Schwerpunkt 
ihrer Arbeit auf Gendergerechtigkeit, Diversität 
und Inklusion legen wird, kann bezweifelt wer-
den.  ‹ 
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